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Der Titelschutz Anzeiger 2004

Der Frühjahrs-Trend
2002 bis 2004:

Wo bleibt der Aufschwung? Titelschutz in 2004 leicht rückläufig.

Die Sicherung des Werkti-
tels steht an erster Stelle, wenn
eine Idee umgesetzt wird und ein
neues Medienprodukt Form an-
nimmt. Die Anmeldungen im
Titelschutz Anzeiger bieten da-
her die Möglichkeit einer ersten
Trendanalyse für das “Medien-
Frühjahr 2004”.

Auf den ersten Blick ist noch
keine Belebung in Sicht. Die Ge-
samtzahl der geschützten Titel

liegt rund 12% unter dem Vor-
jahresquartal 2003 und mehr als
14% unter dem Frühjahr 2002.
Sagen auch Statistiken oft “mehr
als tausend Worte”, so zeigen sie
doch nur nackte Zahlen. Erin-
nern wir uns an die wunderbaren
- fast nicht enden wollenden -
Festtage zum Jahreswechsel,
wird uns schnell klar, dass der
Markt im Januar nur langsam in
Schwung kam. Im Januar er-

schienen nur drei statt vier Aus-
gaben des Titelschutz Anzeigers.
Trotzdem scheint zunächst für
die meisten Medienproduzenten
Zurückhaltung die Devise zu
sein. Erst der März kann ein Plus
von guten 36% gegenüber dem
Vorjahresmonat verzeichnen.
Das lässt hoffen.

Wie der Markt seine neuen
Ideen realisiert und ob diese die
gesetzten Umsatz-Erwartungen

auch halten können, das beobachten
unsere Redakteure in “new business”,
dem wöchentlichen Infodienst für
Werbung, Marketing und Medien
und das Team vom “dnv” im Bereich
Presse-Marketing und -Verkauf.

www.new-business.de
www.presse-fachverlag.de

1. Quartal 2002 1217

1. Quartal 2003 1188

1. Quartal 2004 1040

Gesamtzahl der geschützten Titel
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Diese Woche: 69 Titel
Albatros
Anwaltkommentar IP-Law
Anwaltspraxis IP-Law
Auf den Spuren der Bibel
AWA-Alles was anmacht
Babysitter Girls
Banken + Partner
Befund Diabetes
Befund MS
Casting-Die schönsten Mädchen

der Welt
Das Blut der Templer
Der deutsche Box-Champion
Der neue deutsche Box-Champion
Der Teufel ist eine Frau
Deutschland sucht den Box-Champion
Dialog Zukunft
Eagle

Eltern Branchenbuch
Familien Branchenbuch
Fore!
Fore! You
Forever Jung
Gesund oder Ungesund
GG - GloboGirls
Green
Grundriss IP-Law
Hamburger Kinder Branchenbuch
Handbuch IP-Law
IMAGINE-Photoworld
Incarnatus
IP-Law
IP-Law aktuell
IP-Law in der anwaltlichen Praxis
IP-Law Mitteilungen
IP-Law Nachrichten

IP-Law News
IP-Law-Letter
IPL-Letter
IRREN IST SEXY
Ja! Das Monatsmagazin
Journal of IP-Law
Junge Mütter
KochGenuss
Kölner Kinder Branchenbuch
Könige der Blasmusik
Könige der Instrumentalmusik
Könige der Volksmusik
Könige des Schlagers
LISA CONI TitelAnzeige
MediMedia Pharmindex
Mein letzter Wille
Messe-Highlights
NetzNachrichten

n-tv Ticker
Olympia Rätsel
Oni-to, the awakening

of the soulcatcher
PHOTOART
Play Nation
Preisprüfer
Schriftenreihe zum IP-Law
Streifzüge durch das

historische Deutschland
Truck-Foto
TV Okay
Vampir Gothic
Wie gewonnen, so zerronnen
Working Mama
WorkingMama
Wörter machen Geschichte
Zeitschrift für IP-Law

Der Titelschutz Anzeiger mit Der Software Titel

Die nächste Ausgabe: Nr. 664 erscheint am 14.04.2004 Anzeigenschluss: 08.04.2004, 10 Uhr

Der Titelschutz Anzeiger

Die nächste Ausgabe: Nr. 665 erscheint am 20.04.2004 Anzeigenschluss: 16.04.2004, 10 Uhr

Fon: +49-40/609 009 - 61 • Fax: +49-40/609 009 - 66 • www.titelschutzanzeiger.de

Keine Zurückhaltung im TV-Markt
Übt sich der Medienmarkt im Frühjahr 2004

noch in Zurückhaltung, so zeigen doch Fernsehpro-
duktionen und besonders Showformate einen deutli-
chen Aufwärtstrend. Die Titelanmeldungen für
Eigenproduktionen der Sender haben sich im 1.
Quartal gegenüber dem Vorjahr fast verdreifacht und
verzeichnen ein Plus von 160%. Einen Zuwachs von
8% finden wir auch bei den Film- und Fernseh-Pro-
duktionsfirmen.

Die Verlage dagegen scheinen größtenteils noch
abzuwarten. 14% weniger Print-Titel wurden in bis-
her 2004 geschützt. Sogar 63% weniger Titelschal-
tungen gab es im Bereich der Werbe- und PR-
Agenturen.

Bei einem leichten Rückgang von 4% Titelschal-
tungen durch Rechtsanwälte, hat sich der Gesamtan-
teil der Anmeldungen doch von 44% in 2003 auf
48% erhöht. Im hart umkämpften Medienmarkt,
setzen immer mehr Titelinterressenten auf kompente
Rechtsberatung und Betreuung.

Der Titelschutz Anzeiger 2004
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Unter Hinweis auf § 5 Absatz 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

KochGenuss
in allen Schreibweisen für alle Medien.

Buse Heberer Fromm Rechtsanwälte,
Abteistraße 57, 20149 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Oni-to, the awakening
of the soulcatcher

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Nikolaos Stefanidis,
Kuthsweg 47, 40231 Düsseldorf

Kein Markenschutz für die “BahnCard” in der Schweiz

Die Deutsche Bahn AG
kann in der Schweiz keinen
Schutz für die Bezeichnung
„Bahn Card“ in Anspruch neh-
men.

Das Bundesgericht in Lau-
sanne wies eine Beschwerde des
Transportunternehmen ab.
Nach Schweizer Presseberichten

begründete das Gericht seine
Entscheidung damit, dass der
Name „BahnCard“ die Kunden-
karte eines Bahnunternehmens
bezeichne. Ein individualisieren-
des Merkmal, das dem Publi-
kum die Zuordnung zu einem
bestimmten Bahnunternehmen
ermöglichen würde, fehle.

„BahnCard“ gehöre damit nicht
zum Gemeingut und könne als
Marke für Finanzen und Trans-
portdienstleistungen nicht ge-
schützt werden.

Dass die Marke „BahnCard“
in Deutschland schutzfähig ist,
war für die Entscheidung nicht
maßgeblich. Die Deutsche Bahn

AG hat „DB BahnCard“ bereits
1992 als Wort-/Bildmarke regi-
strieren lassen. Sie ist unter ande-
rem für die Bereiche Transport-
wesen (Klasse 39), Papierwa-
ren/Druckereierzeugnisse (16)
und Finanzwesen (36) geschützt.

Quelle: www.markenplatz.de

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Hamburger Kinder Branchenbuch
Kölner Kinder Branchenbuch
Eltern Branchenbuch
Familien Branchenbuch
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

btt.Verlag Helene Schröder,
Lister Platz 2, 30163 Hannover

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
für die Deutsche Bahn AG, Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin, in
Anspruch für:

NetzNachrichten
in allen Schreibweisen, Zusammensetzungen, Darstellungsfor-
men und grafischen Gestaltungen zur Verwendung für alle Me-
dien, insbesondere Printmedien und Druckerzeugnisse.

Deutsche Bahn AG,
Markenführung / K.MKC
- Frau Anette Szymkowiak -,
Frankenallee 2-4, 60327 Frankfurt a.M.

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Banken + Partner
in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusammensetzun-
gen und Darstellungsformen für Druckerzeugnisse, Hörfunk,
Film, Fernsehen sowie sonstige elektronischen Medien und
Netzwerke einschließlich Off-Line- und On-Line-Dienste sowie
für Bild-, Ton- und Datenträger.

CO.IN. Medien, Margaretha Hamm,
Rheinstraße 80, 65185 Wiesbaden

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Der Teufel ist eine Frau
Forever Jung
WorkingMama
Working Mama

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

POLYPHON Film- und Fernsehgesellschaft mbH,
Jenfelder Allee 80, 22039 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

MediMedia Pharmindex
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

MediMedia Medizinische Medien
Informations GmbH,
Am Forsthaus Gravenbruch 7, 63263 Neu-Isenburg

Domainstreit um “bayaspirin”

In einem Rechtsstreit vor der
WIPO konnte sich die Bayer AG
gegen einen amerikanischen An-
bieter von Marketing- und
Technologielösungen durchset-
zen (Fall Nr. D2003-0908).
Streitobjekt war die von der Be-
klagten in Amerika registrierte
Domain “bayaspirina.com“.

Das deutsche Traditionsun-
ternehmen Bayer wurde im Jahr
1863 gegründet. Heute ist der
Pharmakonzern auf allen Konti-
nenten vertreten. In Lateiname-
rika, wo das Unternehmen seit
über 100 Jahren tätig ist, wurde
die Marke „BAYASPIRINA“ im
Jahr 1911 eingeführt. Sie ist das
Pendant zu der in Deutschland
als „ASPIRIN“ bekannten Kopf-
schmerztablette. Wie die argen-
tinische Zeitung „Clarin“ erst
kürzlich berichtete, ist „BAYA-
SPIRINA“ die bekannteste Mar-

ke Argentieniens. Bayer be-
schuldigte den Besitzer der um-
strittenen Domain “bayaspiri-
na.com“, diese unrechtmäßig
registriert und genutzt zu haben.
Der Domainname sei identisch
mit dem Markennamen des Klä-
gers, zudem habe die Beklagte
kein legitimes Interesse an der
Nutzung, da sie keinerlei Ver-
bindung mit der Marke „BAY-
ASPIRINA“ nachweisen könne.
Vielmehr handele es sich um
eine unrechtmäßige Nutzung,
durch die der Klägerin zahlreiche
zukünftige und bestehende Kun-
den verloren gingen.

Das Pharmaunternehmen
unterstellte der Beklagten böse
Absicht. Sie erwecke den Ein-
druck, dass die Bayer AG nicht
in der Lage sei, eine eigene Ho-
mepage zu unterhalten. Die Be-
klagte verteidigte sich in ihrer

Stellungnahme damit, dass der
Begriff „Aspirin“ allgemein-
sprachlich und in den USA bei-
spielsweise auch in verschie-
denen Klassen als Marke einge-
tragen sei. Da sich der eigene Ge-
schäftsbereich von dem Bayers
unterscheide, sei eine Verwechs-
lungsgefahr ausge schlossen. Das
beklagte Unternehmen begrün-
dete die Namenswahl der Do-
main damit, dass „Aspirin“ mit
Kopfschmerzen in Verbindung
gebracht werde. Zur Vermark-
tung des Konzepts „Better Ap-
plications, Yes Headache-free“
habe sich die Adresse deshalb ge-
eignet.

In ihrem Urteil sah das
WIPO-Schiedsgericht alle drei
Voraussetzungen zur Übertra-
gung der Domain an Bayer als
erfüllt an. Die Klägerin konnte
die exklusiven Namensrechte an

der Marke „BAYASPIRINA“
nachweisen, da sie 28 eingetrage-
ne Marken für diesen Namen in
weltweit 16 Ländern besitzt.
Keinen Einfluss auf die Ent-
scheidung hatte die Tatsache,
dass Bayer die Marke in Amerika
bislang nicht geschützt hat. Da
das beklagte Unternehmen die
Nutzung der Domain für eigene
Zwecke nicht ausreichend nach-
weisen und somit das dahinter-
stehende und namensgebende
Konzept des „kopfschmerzfreien
Arbeitens“ nicht belegen konnte,
erkannte die WIPO kein legiti-
mes Interesse an der Nutzung
der Domain. Das Gericht sah die
böse Absicht des Beklagten als
erwiesen an und sprach die Do-
main der Klägerin zu.

Quelle: www.markenplatz.de

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

Wörter machen Geschichte
Auf den Spuren der Bibel
Streifzüge durch das

historische Deutschland
Gesund oder Ungesund
- Die Wahrheit über alles, was schadet,
und alles, was nutzt

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen
für alle Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel
sowie Bild-, Ton- und Datenträger.

RA Joachim Fauth,
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Junge Mütter
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

UFA-Fernsehproduktion GmbH,
Dianastraße 21, 14482 Potsdam

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 Markengesetz nehmen wir für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

PHOTOART
IMAGINE-Photoworld
GG - GloboGirls
Casting - Die schönsten Mädchen

der Welt
AWA - Alles was anmacht
in allen Schreibweisen, Schrift- und Darstellungsformen für alle
Medien.

RAe. Menzel-Lomnitz & Fluhr,
Neuer Wall 32, 20354 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

TV Okay
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Stephan Brämer & Klaus Wächter GbR,
Pfuhlgasse 21, 56068 Koblenz

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Preisprüfer
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Event TV Fernsehproduktionsgesellschaft mbH,
Konstanzer Straße 59, 10707 Berlin
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Das Blut der Templer
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

ProSiebenTelevision GmbH,
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

n-tv Ticker
für den Bereich Fernsehen, insbesondere TV-Formate und Ru-
briken von TV-Formaten, in allen Schreibweisen, Darstellungs-
formen, Kombinationen und Wortverbindungen.

Rechtsanwälte Schwarz Kelwing Wicke Westpfahl,
Dr. Alexander Freys,
Kurfürstendamm 220, 10719 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für:

Olympia Rätsel
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, zur Verwen-
dung in allen Medien, insbesondere in Druckerzeugnissen, Film,
Hörfunk, Fernsehen sowie für Bild-, Ton- und Datenträger aller
Art und in Online- und Offline-Diensten.

Damm & Mann Anwaltssozietät,
Ballindamm 1, 20095 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

IP-Law
Anwaltspraxis IP-Law
IP-Law aktuell
Zeitschrift für IP-Law
Handbuch IP-Law
Journal of IP-Law
IP-Law Mitteilungen
IP-Law Nachrichten
IP-Law News
IP-Law in der anwaltlichen Praxis
IP-Law-Letter
Schriftenreihe zum IP-Law
Grundriss IP-Law
Anwaltkommentar IP-Law
IPL-Letter
in allen Wort- und Zeichenverbindungen, Zusammensetzungen,
Abkürzungen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen,
Schreibweisen und mit allen Zusätzen in sämtlichen Medien,
einschließlich Ton-, Bild- und Bildtonträger, Hörfunk, Film, Fern-
sehen (insbesondere aber nicht beschränkt auf die Nutzung als
Titel für Film-, Fernseh- und Videoproduktionen aller Art) und
sonstige elektronische und digitale Medien und Netzwerke ein-
schließlich Off- und Online-Diensten, sonstige audiovisuelle
Medien, sonstige Multi-Media-Anwendungen, sowie Softwa-
reerzeugnisse, CD-ROM, CD-I, DVD, sonstige CD-Derivate,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Telekommunikations-
dienstleistungen (einschließlich Unified Messaging Systems,
SMS, WAP), Literatur- und Druckerzeugnisse aller Art und
Form, Merchandising, Veranstaltungen, Dienstleistungen sowie
Domain-Bezeichnungen im Intra- und Internet, sowie öffentliche
Veranstaltungen.

Pauly Rechtsanwälte,
Kurt-Schumacher-Straße 16, 53113 Bonn

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Könige des Schlagers
Könige der Volksmusik
Könige der Blasmusik
Könige der Instrumentalmusik
in jeder Schreibweise, Abkürzung und Darstellungsform, für
Tonträger, Bild-Tonträger und sonstige audiovisuelle Medien.

UNIVERSAL Music GmbH,
Lochhamer Straße 9, 82152 Planegg/München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Vampir Gothic
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Romantruhe-Buchversand
Joachim Otto und Maria Janta GbR,
Röntgenstraße 79, 50169 Kerpen-Türnich
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Ja! Das Monatsmagazin
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Medien Laib, Eberhard Laib
Kirchweg 8, 26680 Saterland

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Play Nation
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Media Pro BV,
Kuipersdijk 194, NL- 7512 CM Enschede

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Babysitter Girls
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Kombinationen
für alle Medien, insbesondere Printmedien, Hörfunk, Fernsehen
und Film, Bild- und Tonträger, Druckschriften aller Art, Software.

HERTIN Anwaltssozietät,
Kurfürstendamm 54/55, 10707 Berlin

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehmen wir für einen Kun-
den Titelschutz in Anspruch für:

Messe-Highlights
Truck-Foto

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, für alle Print-
medien sowie Online- und Audiotextdienste und das Internet.

Compu-Mark GmbH,
Wallotstraße 7A, 14193 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Der deutsche Box-Champion
Deutschland sucht den Box-Champion
Der neue deutsche Box-Champion
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Wortverbin-
dungen und Titelkombinationen zur Verwendung als Namen für
Zeitschriften und Medien, insbesondere für Druckerzeugnisse,
Film, Hörfunk, Fernsehen sowie für Bild-, Ton- und Datenträger
aller Art und in Online- und Offline-Diensten.

HERTIN Anwaltssozietät,
Kurfürstendamm 54/55, 10707 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

Wie gewonnen, so zerronnen
IRREN IST SEXY
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckerei-
erzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

RAin Bettina Krause,
Hauptstraße 35, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Dialog Zukunft
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Patentanwälte Betten & Resch,
Theatinerstraße 8, 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Befund MS
Befund Diabetes

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

GFMK KG,
Gezelinallee 37, 51375 Leverkusen
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Mein letzter Wille
in allen möglichen Schreibweisen, Titelkombinationen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten zur Verwendung
für Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Printmedien, Film,
Funk, Fernsehen, sonstige elektronische und digitale Medien
und Netzwerke, Online-Dienste, Bild-/Tonträgerpromotion und
Merchandising sowie öffentliche Veranstaltungen.

Rechtsanwälte SCHOEPE PENNARTZ REINKE,
Beethovenstraße 14, 80336 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Incarnatus
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckerei-
erzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Werner Bogula,
Roonstraße 37, 20253 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 III MarkenG nehmen wir im Mandanten-
auftrag Titelschutz in Anspruch für:

Eagle
Fore!
Fore! You
Green
Albatros

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Wortverbindungen, Titel-, Untertitelkombinationen
für alle Medien, besonders Print-, elektronische, digitale Produk-
te, Softwareprodukte, z.B. CD-ROM, Off- und Online-Medien,
Internet, TV-Sendungen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art.

Rechtsanwalt Dr. Karl Mahne,
Johannesstraße 73, 70176 Stuttgart
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Verlängerung und 50% Rabatt?

Mit der Wiederholung Ihrer Titelschutzan-
zeige können Sie die Schutzfrist um ein
halbes Jahr verlängern. Sie buchen, wir
kümmern uns um die rechtzeitige Veröf-
fentlichung. Auf die zweite Anzeige ge-
währen wir Ihnen 50% Rabatt.
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